
Albeyt Keller SJ
Verbindliche Glaubensaussage und Unfehlbarkeitsdogma

Zu den Anregungen VO Bernhard Lohse

Wenn eıner behauptet, eine bestimmte rage se1 unerheblich un WEeNnN sıch
2W080 dennoch auf eiıne umfänglichere Diskussion ber diese rage einläfßt,
scheint damıt seine eigene Behauptung untergraben. Es sieht Aaus, als be-
fände ıch miıch in dieser atalen Lage; enn iıch habe zunächst die These aufge-
stellt, das Dogma VO der päapstlıchen Unfehlbarkeit se1 für den Glauben des
Christen sachlich VO  $ geringer Bedeutung‘!; trotzdem schreibe ıch 1U  - innerhalb
kurzer elit den zweıten Artıkel diesem IThema Dafür b1n ıch also ohl eıne
Begründung schuldıg.

Der un ausschlaggebende Grund liegt ür miıch darın, da{ß ıch miıch
kenntlich zeıgen möchte für das auf den vorausgehenden Seiten abgedruckte
Korreferat, 1n dem Proftfessor Bernhard Lohse meıne Ausführungen AUS der Sıcht
eines evangelıschen Theologen dankenswerterweise erganzt hat, ındem iıch
nıgstens mMIıt ein1ıgen Hınweisen auf seine Rückfragen un Wünsche eingehe. SO-
ann ISt MI1r die Gelegenheit wıllkommen, dadurch och weıter klären, W 1e€e
die These verstanden werden sollte. Schliefßlich Aflt sıch AUS dieser
Erörterung vielleicht die Rıchtung verdeutlichen, 1n die eıne Diskussion weıter-
geführt werden mülßste, die sıch der Unfehlbarkeitsfrage entzündet. Damıt
sind auch bereits die beiden Schritte angegeben, 1n denen diese Erläuterungen
vorgetragen werden: Rückäußerung den Bemerkungen VO  e} Bernhard
Lohse und Präzisierung meıines Standpunkts. Das weıter diskutierende
Problem.

Rückäußerung
In der These, das ogma VON der päpstlichen Unfehlbarkeit se1 für den ]au-

ben des Christen sachlich VO geringer Bedeutung, lıegt autf dem „SAcChlich. eın
entscheidendes Gewicht. Da{ß diese Lehre nämlich ın der Geschichte erhebliche
Auswırkungen nach sıch SCZOBCN hat, wollte ıch nıcht bestreiten un habe 1es
auch ausdrücklıch angemerkt; ohl aber habe ıch bezweıitelt, dafß ıhr „VON der
Sache her, reıin VO Inhalt des dogmatiısch Festgestellten AUS  “ eine herausragende
Bedeutung für den Glauben des Christen 7zukäme (1481+£.) Daher 2A18 0R ıch die
historischen Ausführunggn Bernhard Lohses SAamı(«L, der Folgerung, die Unftehlbar-
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keitsfrage habe „mindestens in der Geschichte eıne emınent wichtige Rolle A Sn
spielt“, unwıdersprochen hinnehmen.

In Tel Punkten jedoch mu ıch miıch seinen Einwänden stellen. Der
betrifit die Funktion der Unfehlbarkeit. Ich NAannte als Aufgabe des unfehlbaren
Lehramts, N habe Orientierungshilfen für den Glauben bıeten un verbind-
lıche Sprachregelungen treften. Professor Lohse wendet das 1U auf die Lehre
VO  e} der Unfehlbarkeit selbst eıne Einschränkung, die ıch dieser Stelle
nıcht vVOrgsglChOMMECN habe, die 1ber Jegıtim 1St un iragt „Wenn das Dogma
VO  3 der Unfehlbarkeit mißverständlich ISt, W1e Pater Keller meınt, A S

ann wirklich eıne Orientierung geben oder eine Sprachregelung leisten?“ Durch
dıie rage 1STt die verneinende Antwort bereits nahegelegt, der ıch nıcht 2USWEI-
chen möchte: Ich halte 6N für möglıch un ohl auch für geschichtlich belegbar,
da{(ß e$s dem Lehramt eben ıcht ımmer gelingt, 1n seinen dogmatischen Formu-
lierungen dieser Aufgabe gerecht werden. Und das ogma der Unfehlbarkeit
selbst schließt dieses Mißlingen nıcht AaUs, geht darauf gar nıcht eigens ein i1ine
Lehräufßerung, die sıch recht verstanden durchaus als wahre Aussage ber
Glaubendes verteidigen lıeße, annn dennoch Umständen eher verwiırren
als Orlentieren un die sprachliche Verständigung eher hındern als erleichtern.

Gerade die Sprachregelung 1St für die Kirche heute einem höchst schwieri-
SCIH Problem geworden, da s1e weder ber eın Bildungsmonopol verfügt, das
eıne bestimmte Wortbedeutung 1n das allgemeine Sprachverständnıs einführen
könnte, noch ber eıne einheitliche Sprache, da{flß sıch zumindest das Problem
der unmıßverständlichen Wiedergabe bej jeder Übersetzung 1n eine andere Spra-
che NEeCUu stellt, ohne da{ß eine Instanz klar bestimmt ware (die Gemeıinschaft der
Bıschötfe eınes Sprachgebiets ote sıch an), die gleichsam für eıne sprachliche Re-
102 die VO apst gar nıcht mehr entsprechend leistende Aufgabe des
„unfehlbar“ nämlich für die Gläubigen dieses Gebiets allgemeın verbindlich
die Sprache regelnden Lehramts wahrnehmen müßte. Dabe!] ware 65 gerade für
diese Aufgabe unerläfßlich, „dem olk aufs Maul schauen“, also die ehrende
Kirche zugleich in eine hörende, un ZW ar auft die Welt hörende, wandeln,
weıl jede Sprachregelung, die den herrschenden un VO der Kirche heute nıcht
mehr einfachhin ändernden Sprachgebrauch ignorıerte, NUr unvermeidli-
chen Mißverständnissen un SL: Desorientierung führen müßte.

In einem 7zweıten Einwand x1bt Bernhard Lohse bedenken, ob ın meıner
Argumentatıon nıcht die Sachfrage 1n unzulässıger Weiıse hınter die Methoden-
frage zurückgetreten sel Ich ann dieses Bedenken in 7weitacher Bedeutung VCI=

stehen. Die besagte: eht CS enn Aa die geschichtliche Auswirkung e1nes
theologischen Problems VO  3 der inhaltlichen Bedeutung LIreNNCN, Ww1e iıch e$s

habe? I)Dazu meıne ich, es se1 allerdings nachdenkenswert, dafß in der (52-
schichte bisweilen recht nebensächliche Fragen oder Vortfälle weıtreichen-
der Umwälzung führen, da{ß diese keinesfalls Aaus dem sachlichen Gewicht jener
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s1ie auslösenden Probleme erklärt werden können. Und das scheint mMIr auch für
die Kirchengeschichte gelten. SO halte ıch eLtw2 die Lehre VO Ablaß für keine
zentrale rage des christlichen Glaubens. Dennoch gab der Ablafßstreit den her-
vorstechendsten außeren Anlaß für Luthers Reformation. Gewiß mMuUu 9908 j1er
w1e 1n den anderen Ühnlichen Fällen überlegen, welche sonstigen Bedingungen
die VO  e} der blo{fß sachlichen Bedeutung des Anlasses her nıcht verständlichen
Auswirkungen ermöglıicht haben:; NT: allem 1St fragen, ob nıcht hinter der
unscheinbaren „Spitze des Eısbergs“ einer solchen Randerscheinung, aber den-
och mı1t ıhr verbunden, das verborgene Problem ruht, das dem kleinen Anla{f
erst seine große Woucht verleiht. SO lıegt etwa2 un das deutet Lohse richtig
hınter der rage der Unfehlbarkeıt, un VO ihr nıcht ZdNZ trennen, das Pro-
blem verbindlicher kırchlicher Aussagen überhaupt, das über die Konftessionen
hinweg die cQhristlichen Kirchen beschäftigen mMu Im Zzweıten Schritt dieser Er-
Jäuterungen soll darauf och eingegangen werden.

Das Bedenken, die Methodenfrage verdränge vielleicht ber Gebühr die Sach-
frage 1n der Auseinandersetzung die Unfehlbarkeit, annn aber auch VeI-

standen werden, da{ß ıch VOTr allem Irage, w 1e€e der christliche „Mann auf der
Strafße“, der Arbeiter ın Rosenheim oder der Lehrer ın Lima, einer untehlbar
garantıerten Außerung begegnet (und ıch meılne: überhaupt nıcht); dafß ıch also
darüber die sachliche rage vernachlässige, W as enn VO dem unfehlbaren Lehr-
am(t, unabhängıg VO der Überlegung, WwW1€e er „ankommt“, halten se1l Diese
Einschränkung meılner Fragestellung zebe ıch

Damıt aber ıch mich gerade dem dritten Einwand Aaus, der auch der
einz1ge iSt; der meıner These VO  e} der sachlichen Unerheblichkeit des Unfehlbar-
keitsdogmas direkt entgegensteht. Er besagt, „auch dogmatisch dürfte die Be-
hauptung, dafß die rage der päpstliıchen Unfehlbarkeit für den Glauben des
Christen sachlich VOon geringer Bedeutung sel, unhaltbar SE . Hıer allerdings
überzeugen miıch die für dieses Bedenken angeführten Argumente nıcht.

Ich annn MIır eLIWwWa durchaus eın ogma vorstellen VO  e) dem Unfehlbarkeits-
dogma aber habe ıch das nıcht behauptet das seıiner Zeıt „geschichtlich
vebracht“ ware, etw2 eınen erbitterten Streit ber eine iın sıch unerhebliche
Sache schlichten (Z ob Jesus die Seelen der Väter ach seinem 'Tod AaUus der
Vorhölle beireite: vgl etw2 die Konstitution „Benedictus Deus“ Aaus dem Jahr

dem 1aber dennoch iınhaltlich keıin besonderes Gewicht zukommt. Gewi(
bıldert das, WIr als Christen ylauben, elıne Eınheıt, da{ß CS keinen Tau-
benssatz, un se1l och perıpher, geben wird, VO  Z dem AUS INa  — ıcht durch
Anschlußüberlegungen bıs ZULT: Mıtte des Geglaubten tortschreıten könnte, un
insotfern siınd auch Randfragen nıcht ohne Gewaicht. Dennoch 1St nıcht alles gleich
bedeutsam, W 4s WIr als Inhalt Glaubens Die Bedeutsamkeit
varılert auft vielfache Weıse.

Es xibt Aussagen, deren Gehalt zentral 1St, da{ß nıemand ihnen vorbei-
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kommt, der sıch Christus als seınem Erlöser bekennen will, selhbst WEeNnN der iın
solchen AÄußerungen testgehaltene Sachverhalt sıch immer och unterschiedlich
formulieren Aßt un AA allein dieser Sachverhalt 1St un nıcht die Formulie-
rungs der als unverzichtbar gelten MUu Daneben zibt 65 Aussagen, die miıch
gerade 1n meıner vorliegenden Lebenssituation treften un meın Verhältnis
Christus gestalten, die aber 1N eiıner anderen Lebenslage 1n den Hıntergrund Lre-
ten können, Gewicht für mich also verlieren. Und ebenso annn gesellschaft-
lıche oder geschichtliche Umstände gyeben, für die eın bestimmter Glaubenssatz
den Schlüsse] Tr rechten Zugang Christus bilden kann, ohne da{ß deswe-
SCN in eiınem anderen hıstorischen oder soz1alen Ontext die gleiche Funktion
haben muüßte. Gerade Wenn INnan dem ersten Wunsch Lohses gemäafßs beachtet,
da{ß Glaubensaussagen iıcht miıt beliebigen anderen Tatsachenfeststellungen
gleichgesetzt werden dürfen, weıl hre Wahrheit nıcht neutral beobachtend hın-
M werden kann, sondern Leben Üındern mufßß, ann diese indi-
viduell un yeschichtlich unterschiedliche Bedeutsamkeit der gleichen wahren
Aussage aum übersehen werden.

uch die Zitate Ungs, Barıons und Rahners belegen nıcht, da{fß dem Dogma
der päpstlichen Unfehlbarkeit die VOon MIr bestrittene sachliche Gewichtigkeit
7zuerkannt werden musse. Kung eLw2 meınt, die Unftehlbarkeitsfrage habe einen
entscheidenden Einfluf(ß autf dıe theologische Methode un berühre samtliche
Lehraussagen der katholischen Kirche Das INAdS in dem Sınn zutreften, da bei
einer theologischen Argumentatıon der Berufung autf eine untfehlbar gyarantıerte
Lehräußerung eın ausschlaggebendes Gewicht zukommt, S1€ berechtigt iSt,
un daß kırchliche Lehraussagen 1n der Überzeugung aufgestellt werden, da{ß 1n
ıhnen eıne verbindliche Autorität Wort kommt. Dadurch werden 1aber weder
die Theologen unfehlbar och ann die verbindliche Autorität der Kırche, ohne
die CS allerdings keinen christlichen Glauben geben kann, in VO apst unfehl-
bar gyarantıerten Satzen den einzelnen Gläubigen herangetragen werden,
da{ß s1e dessen Glauben umtassend oder auch LLUTr 1n den entscheidenden Punkten
bestimmten;: enn EFST. als übersetzte, interpretierte, ıhm VO  e} eiınem Prediger
oder den Eltern oder einem relig1ösen Schriftsteller 1n eiınem estimmten Kon-
LEexXTt vermiıttelte erreichen S$1e ıh Gewi(s, tür Glaubensfragen INAaS irgendwo 1m
Hıntergrund „die bleibend verbindliche Norm“, W1e Rahner SagT, eiıner durch
Untehlbarkeit (ganz selten päpstliche Untehlbarkeit) gyarantıerten Lehraussage
stehen, der ıch miıch un das oft auch HUL, WEeNN iıch Theologe bın zurück-
LAasSten kann; der 1m Alltag velebte Glaube des einzelnen Christen gewıinnt se1ne
Gewißheit nıcht durch solche Rückfragen auf Dogmen 1ın ihrer, eLwWw2 VO apst
formulierten, untehlbar varantıerten Fassung. Gerade 1n dieser orm bleiben
s1e für ıh VO  e geriıngem Belang. Und eben das wollte die 1er diskutierte These
behaupten.

Immerhin zeigen diese Einwände, da{fß Cs dieser These nıcht besser geht als

416



Verbindliche Glaubensaussage und Unftehlbarkeitsdogma

vielen kıirchlichen Aufßerungen: S1e aın mıf$verstanden werden. Um Mißver-
ständnisse auszuschließen, mu 1IN4an S1Ee ungefähr 28  38 dafür, da{fß 1es gelingt,
siınd Einwände unentbehrliche Hınweiıse. Deshalb bın iıch dafür dankbar. SOoweılt
s1@e feststellen, da{fß die Unfehlbarkeitsfrage tatsächlich eıne wichtige Rolle 1n der
Auseinandersetzung innerhalb der Theologie W1e 1in der Auseinandersetzung HAtt
dem christlichen Glauben gespielt hat un noch spielt, wıderstreiten S1e der gC-
HNAHNtenN These nıcht, sondern verwelisen auf die rage, W1€e das möglıch ist, WEEN

der (päpstlichen) Untehlbarkeit ach meınem Dafürhalten keine sachlich erheb-
lıche Bedeutung zukommt. Diese rage also gälte CS weıterzudiskutieren. Wenn
die Einwände jedoch meınen, N musse dem Problem der Unfehlbarkeit VO  $ der
Sache her eın 1e] orößeres Gewicht eingeräumt werden, annn mu ıch meıner-
SeIts zurückfragen: weshalb?

1ı1ne klar gefafßste Antwort auf diese rage liegt nıcht VOTL; aber INa annn un
mu{ S1Ee entwerten versuchen, un A geben auch die Ausführungen VO  2

Professor Lohse genügend Hınweise. Deshalb HRE ıch 1ın meınem zweıten
Schritt dieser Erläuterungen die Diskussion 1n dıe Rıchtung einer solchen Ant-
WOTLTL lenken.

Das weiterzudiskutierende Problem: Verbindliche Glaubensaussagen
Unftfehlbarkeit

Meıne rage nımmt ıhren Ausgang VO einzelnen, 1n seinem Zugang den
Glaubensquellen nıcht besonders privılegierten Christen. Seıin Glaube besteht 1im
Kern ın der Hıngabe die Person Jesus Christus. Von dieser weiß jedoch
NUrTr, weil ıhm davon berichtet wurde („Wıe sollen Ss1e den glauben, VO  e} dem
S1€e nıchts gehört haben?“, Röm 10,14). Jesus selbst hat nıchts nıedergeschrieben,
W 4S uns überliefert ware. SO sind WIr völlig auf das Wort anderer Menschen
Zzew1esen, die VO ıhm reden, weıl S1Ee ıhn glauben, und die durch diesen iıhren
Glauben zusammengebunden siınd 1n der Kırche, die deshalb „Gemeıinschaft des
Glaubens“ ZENANNT wırd (Z Zweites Vatıikanisches Konzıl, Konstitution ber
die Kırche, Nr Alles, W 4S WIr als Christen, welcher Konftession auch immer,
VO  e} Christus y]lauben, entnehmen WIr der Kirche un ihren Aussagen. Bereıits
die Heıilige Schrift des Neuen Testaments 1ST. nämlich eın Zeugni1s der Kırche, 1n
ihr entstanden, VO  e annern der Kirche verfafßt un MIt der Annahme des
Kanons VO  e} ıhr beglaubigt. Sıe stellt 20048 für alle nachfolgenden Generationen
der Christen die tundamentale Glaubensnorm dar Daneben stutzt sıch deren
Glaube aber auch auf das, W as 1n Liturgie und Verkündigung, 1m mündlichen
Weıtererzählen un VOT allem 1n den teierlichen Zusammenfassungen des kırch-
lichen Glaubens, den Glaubensbekenntnissen un Konzilsbeschlüssen, als ber-
ZCUSUNG der Kırche Weitelfgegeben worden 1St
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Dıie Kırche, diese Gemeinschaft der Christus Glaubenden, beansprucht 1U

zunächst, daß ihre Glaubensaussagen verbindlich seıen, un s$1e beruft sıch mı1t
diesem Anspruch aut Christus, etw2 auf die Worte „Wer euch hört, der OFrt
mich, un WEeIr euch ablehnt, der lehnt mich ab: WT aber mich ablehnt, der lehnt
den ab, der mich gesandt hat“ (Lk ’  9 oder auf die Verheißung: „Alles, W 4S

ıhr auf Erden binden werdet, wırd auch im Himmel gebunden se1ın, und alles,
W 4S ıhr auf Erden lösen werdet, das wırd auch 1mM Himmel gelöst seiın“ (Mt

ber 65 scheint auch VO  e} der Sache her unerläfßlıch, ıhr eine derartıge
Autorität uzuerkennen, falls der Glaube Jesus Christus ber die eıit hinweg
möglich bleiben soll Ohnehiın 2aNnn jeder Mensch, der mMI1r berichtet, W 4S miıch
angeht, beanspruchen, als Autorität anerkennt werden WenNnn auch NUur 1n
diesem bescheidenen Rahmen; ennn seıine Aussage ohne besonderen Grund

ignorıeren, bezweifeln oder abzulehnen hieße, ıh als unzuverlässiıg oder Jüg-
nerisch behandeln. Meıne Verpflichtung, mich einer derartıgen Aussage stel-
len un auch prinzipiell bereit se1ın, S1Ce anzunehmen, annn 9888 AaUus mehrfa-
chen Gründen wachsen: nıcht leın, weil ELW die Zahl der Zeugen ogrößer 1St
oder ıhre Glaubwürdigkeit besser verbürgt; s1e nımmt vielmehr VOT allem auch
aan FE  9 WEeNnN nıcht eın beliebiger Sachverhalt berichtet wiırd, sondern WECNN

mM1r jemand seıne innerste, ıh als Menschen 1m Kern prägende Überzeugung
kundtut un terner 1n dem Ma({S, als ıch begreife, dafß diese Überzeugung auch
mich 1n meıner Personmitte tr1ıft und wandeln beanspruchen annn Falls NUu  an

7zudem och diese menschlichen Aussagen den einzıgen Weg darstellen, auf dem
MIr eın derartıger Anspruch begegnen kann, aln kommt iıhnen dieser verpflich-
tende Charakter in einem einzigartıgen Ma{ Z Ss1e sind für mich VO eıner
emınenten Verbindlichkeit.

Durch diese Überlegung (r sıch gzew ß der VO der Kıirche erhobene An-

spruch, ıhre Glaubensaussagen sej]en verbindlich, gleichsam VON aufßen stutzen.
Ist aber dadurch schon gewährleistet, da{ß Ss1€e nıcht dennoch ırrıg se1ın könnten?
Da{iß die Kirche VO sıch behauptet, sS1e könne 1n bestimmten Fällen garantıeren,
da s1ie sıch 1n ihren Glaubensaussagen nıcht geirrt habe oder irre, annn den, der
bereıits dieser Gemeinschaft des Glaubens gyehört, nachträglich bestärken, da{fß

sıch auf S1e 1n dieser Hınsıcht verlassen annn ber eine derartige dogmatısche
Feststellung allein wird dem „Außenstehenden“ die Kirche un ıhre Glaubens-
lehre nıcht akzeptabler machen, S$1e nıcht als auch ür ıhn verbindlich sprechend
erscheinen lassen. Keılne Aussage wiırd nämlich bereıts dadurch als wahr VeEI=-

bürgt, da{ß jemand S1€e als wahr behauptet oder se1ne eigene Wahrhaftigkeit und
Kompetenz bezüglich derartıger Behauptungen versıichert;: väbe Cr weder
Irrtum och Lüge. Eben deswegen annn die kırchliche Lehre VO ıhrer eigenen
Irrtumsfreiheit auch tür den Glaubenden LLUTr eine sekundäre, nachträglıch orıen-
tierende Rolle spielen, nıcht aber diese Verbindlichkeit kirchlicher Aussagen
selbst begründen. Sıe mu{ ıhm und ohl letztlich jedem, der sıch miıt der For-
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derung des christlichen Glaubens konfrontiert sıeht vielmehr aut andere Weıse
deutlich werden.

Diese annn 1er eben als weıter auszudiskutierende 1L1UTr 1Z umrıssen un
MI1t einıgen Hınweisen autf Folgeüberlegungen versehen werden: Jemand be-
gegneL der Botschaft VOn Jesus Christus entweder, iındem langsam 1in S1e hın-
einwächst, falls christlich ErZOgCN wiırd, oder indem ın einer anderen Welt-
anschauung orofs geworden bei anderen, iıhrem Leben oder iıhren Außerungen,
auf s1e stößt. Wenn un sSOWeIlt 1U begreift, da{fß allein 1n dem Ma(fS, als
sıch auf Jesus Christus einläfßst, ıhm auch das ıhm vorgegebene Zıel se1ines Lebens
klarer erkennbar un Erst durch die Verbindung mMIt Christus erreichbar wiırd,
ergibt sıch für ıhn die Pflicht, zlauben.

Glauben bedeutet dabe] höchstens Rand, dafß irgendwelche Aussagen
für wahr häalt; zentral heifßt CS; sıch 1n Jesus Christus hıneinzuleben und on ıhm
her die ZESAMLE eigene Wirklichkeit gestalten. Das ann allerdings nıcht,
WeNn die ıhm angebotenen Aussagen ber Jesus ignorıert, un ZWAar gerade
jene Aussagen, die selbst AaUusSs dem Glauben tTammen un daher auch Z ]au-
ben führen vermogen. Hıerin gründet zuletzt alle ıhre Verbindlichkeit. We1-
ter wırd ıhm aber auch aufgehen mussen, da Zu Glauben, diesem Leben
1n Christus hıneın un VO ıhm her unaufgebbar gehört, da{fß INan sıch auch
auf die Mitmenschen einläfst, un ZWar VOTL allem insotfern diese selbst ebenso
Christus glauben. Eın Glaube, der sıch VO dieser Gemeinschaft isolierte, höbe
sıch selbst auf Weil 1ber andererseits das Sanz iındividuelle Leben, gerade die
persönlichste Entschiedenheit des einzelnen darstellt, wiıird der Glaube des eınen
nıcht 1n der bloßen Wiederholung des Glaubens eines oder vieler anderer beste-
hen können, sondern selne jeweıls unverwechselbare Eıgenheıit un Eıgenstäan-
digkeit besitzen, die sıch erSsSt 1m Gesamt der „Gemeinschaft des Glaubens“, der
Kirche, „dem christlichen Glauben“ zusammenfügt. Insotern dieser ZESAMLE
Glaube auch 1n einzelnen Aussagen Z Ausdruck kommt, können diese
AÄufßerungen rolglich VO sıch, das heißt VON diesem Glaubenskontext, her ıcht
ırrıg se1n, sondern höchstens durch eın Mifsverständnis glaubenshindernd VeCeI-

bogen werden.
Damıt 1St aber auch der Rahmen abgesteckt, 1ın dem allein „Untehlbarkeıt“

iıhren Platz hat (und außerhalb dessen s1e auch VOon der Kırche nıcht tolglıch
auch nıcht für den apst beansprucht wırd) Gerade die Überlegung, da{f die
Kirche nıcht 1n erstier Linıe die enge derer ISt; die beinahe zutallıe das glei-
che Lehrgebäude für wahr halten, sondern der soz1al1 sıchtbare Ausdruck der MIt
Christus un VO  aD} ıhm her gyeeınten Menschen, darf schon deshalb bei eiıner Er-
Orterung der Unfehlbarkeit ıcht übergangen werden, weıl 11UTr VO  a} dieser Eın-
heit her Glaubensaussagen, mOögen S1e 1mM übrıgen och „untfehlbar garantıert“
se1nN, richtig un gzlaubensdienlich verstanden werden können.

In einem solchen Kontext dürtften auch dıie reı Wünsche, die Proftfessor Lohse
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Ende seines Beıitrags außert, ohne Schwierigkeıit erfüllbar se1iIn: Von diesen
Überlegungen her wırd deutlich, da{ß Glaubensaussagen weder mMi1t sonstigen
Tatsachenfeststellungen gleichgesetzt werden können och eine blo{(ß „Juridische“
Bunktion erfüllen (obwohl s1e diese auch wahrnehmen können). Es wırd weıter
deutlich, W as 1m Ersten Vatikanischen Konzil bereits hınreichend ZESARL wiırd,
da{fß nämlich die Unfehlbarkeit des Papstes nıcht losgelöst VO jener der
ten Kirche gesehen werden darf, da S1e vielmehr NUur 1ın der Auslegung des gC-
samtkirchlichen Glaubens zustande kommt.

Schließlich erg1ıbt sıch daraus annn auch ohne weıteres, da( 1n allen Außerun-
SCH, mogen s1e och nutzlich un angebracht erscheinen, 1n denen nıcht
gerade dieser Glaube Wort kommt, Fehlentscheidungen des Lehramts nıcht
ausgeschlossen werden können. Zwar 1STt. ıhre Annahme nıe einfach 1n das Belie-
ben des einzelnen Glaubenden gestellt, da seınen Glauben empfängt un iıhn
siıch nıcht cselhbst fingieren kann, Ja sıch VO  3 ıhm geradezu 1n rage stellen lassen
mufß: aber ihre Verbindlichkeit zewınnen S1e für ıhn andererseıits auch NUur dort,

erkennt, da{fß S1e seinen eigenen Glauben, seine ewegung auf die Einheit
MIt Christus hın, voranbrıngen. Diese Erkenntnis annn INan ıhm nıcht VOI-

schreiben; sondern 1lUL, da{ß siıch darum bemüht. Wo dieses ehrliche Bemühen
£ruchtlos bliebe, hätte der einzelne och keinen Grund, eıne Glaubensaussage als
falsch verwerftfen cselhbst ozlauben 1ber könnte S1e dennoch nıcht. Das dürfte

sıch auch unbesorgt eingestehen 1m Wıssen, da{fß auch sein Glaube Stückwerk
1St, erganzt AT Fülle NUr 1n der Gemeinschaft aller Glaubenden, zeeint 1n
Christus.
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